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(54) Nutzungssperranordnung und elektrisches Gerät

(57) Die Erfindung betrifft eine Nutzungssperranord-
nung (14) für eine berechtigungsabhängige Freigabe ei-
nes Betriebs eines elektrischen Geräts mit einer Klappe
(5). Die Nutzungssperranordnung (14) weist eine
Berechtigungsüberprüfungsvorrichtung (15) zur Über-
prüfung einer Berechtigung zu dem Betrieb des elektri-

schen Geräts auf. Die Nutzungssperranordnung (14)
weist eine Sperrvorrichtung (1) auf. Die Sperrvorrichtung
(1) weist eine Sperrstellung und eine Offenstellung auf
und ist so an dem elektrischen Gerät anordnenbar, dass
die Sperrvorrichtung (1) in der Sperrstellung ein Ver-
schließen der Klappe (5) mechanisch verhindert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Nutzungssperranord-
nung für eine berechtigungsabhängige Freigabe eines
Betriebs eines elektrischen Geräts mit einer Klappe, wo-
bei die Nutzungssperranordnung eine Berechtigungsü-
berprüfungsvorrichtung zur Überprüfung einer Berechti-
gung zu dem Betrieb des elektrischen Geräts aufweist.
[0002] Derartige Nutzungssperranordnungen sind aus
der Praxis bekannt und werden für eine berechtigungs-
abhängige Freigabe eines Betriebs eines elektrischen
Geräts mit einer Klappe, wie beispielsweise einer
Waschmaschine oder eines Trockners, eingesetzt. Zu
diesem Zweck weisen die bekannten Nutzungssperran-
ordnungen Berechtigungsüberprüfungsvorrichtungen
auf, die beispielsweise nach einer Einzahlung einer Nut-
zungsgebühr den Betrieb des elektrischen Geräts elek-
tronisch freigeben.
[0003] Die bekannten Nutzungssperranordnung sind
mit einer Steuerung des elektrischen Geräts datenleitend
verbunden und geben nach der Berechtigungsüberprü-
fung ein Steuerungsprogramm frei. Da ein Eingriff in die
Steuerungselektronik erforderlich ist, wird die Nutzungs-
sperranordnung üblicherweise von dem Hersteller des
elektrischen Gerätes ab Werk vorgesehen. Aus diesem
Grund ist eine Nachrüstung eines elektrischen Gerätes
mit einer Nutzungssperranordnung in der Praxis nur mit
einem unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich.
[0004] Es wird deshalb als Aufgabe der vorliegenden
Erfindung angesehen, eine Nutzungssperranordnung so
auszugestalten, dass eine Nutzungssperre eines elektri-
schen Gerätes mit einer Klappe ohne einen Eingriff in
die Steuerungselektronik des elektrischen Geräts mög-
lich wird, so dass eine Nachrüstung eines elektrischen
Gerätes mit der Nutzungssperranordnung ermöglicht
wird.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Nutzungssperranordnung eine Sperrvor-
richtung aufweist, wobei die Sperrvorrichtung eine Sperr-
stellung und eine Offenstellung aufweist und wobei die
Sperrvorrichtung so an dem elektrischen Gerät anord-
nenbar ist, dass die Sperrvorrichtung in der Sperrstellung
ein Verschließen der Klappe mechanisch verhindert. Die
Sperrvorrichtung ist zweckmäßigerweise so an dem
elektrischen Gerät angeordnet, dass die Klappe nicht
verschlossen werden kann, wenn die Sperrvorrichtung
in der Sperrstellung ist und somit ein Benutzen des elek-
trischen Gerätes nicht möglich ist.
[0006] Durch eine solche mechanische Nutzungssper-
re wird eine einfache und kostengünstige Nachrüstung
elektrischer Geräte mit der Nutzungssperranordnung er-
möglicht. Auf diese Weise können eine Vielzahl elektri-
scher Geräte, wie beispielsweise Spülmaschinen, Mikro-
wellenherde oder ähnliche Haushaltsgeräte, mit der Nut-
zungssperranordnung nachgerüstet werden. Zudem
kann die Nutzungssperranordnung auch wieder von dem
elektrischen Gerät entfernt werden, so dass eine berech-
tigungsunabhängige bzw. gebührenfreie Nutzung des

elektrischen Gerätes möglich wird. Erfindungsgemäß ist
vorgesehen, dass die Sperrvorrichtung eine Führungs-
einrichtung, ein an der Führungseinrichtung gelagertes
und relativ zu der Führungseinrichtung verlagerbares
Sperrstück und ein mit dem Sperrstück in Eingriff bring-
bares Eingriffselement aufweist, wobei das Sperrstück
in die Offenstellung und in die Sperrstellung verlagerbar
ist und wobei das Eingriffselement in der Sperrstellung
mit dem Sperrstück in Eingriff steht, so dass das Sperr-
stück in der Sperrstellung festgelegt ist. Die Führungs-
einrichtung begrenzt eine Bewegung des Sperrstücks,
so dass das Sperrstück nur in eine vorgegebene Rich-
tung verlagerbar ist.
[0007] Beispielsweise kann die Führungseinrichtung
in Form eines Gehäuses ausgestaltet sein, in dem das
vorteilhafterweise bolzenförmige Sperrstück in einer
Richtung verlagerbar angeordnet ist. Die Führungsein-
richtung und das Sperrstück sind zweckmäßigerweise
so ausgestaltet, dass durch eine Verlagerung des Sperr-
stücks in die Offenstellung das Sperrstück in das durch
die Führungsvorrichtung gebildete Gehäuse mindestens
teilweise versenkt wird und in der Sperrstellung weiter
aus dem Gehäuse herausragt.
[0008] Das Eingriffselement steht mit dem Sperrstück
in der Sperrstellung in Eingriff und verhindert so die Ver-
lagerung des Sperrstücks in die Offenstellung, solange
die Berechtigungsüberprüfungsvorrichtung die Nutzung
des elektrischen Geräts nicht freigibt. Das Eingriffsele-
ment kann beispielsweise in Form eines Bolzens ausge-
staltet und an der Führungseinrichtung festgelegt sein.
Zweckmäßigerweise ist das Eingriffselement von außen
für einen Benutzer nicht zugänglich, so dass der Eingriff
des Sperrstücks mit dem Eingriffselement ohne eine
Freigabe der Berechtigungsüberprüfungsvorrichtung
von dem Benutzer nicht gelöst werden kann.
[0009] Zur Betätigung des Eingriffselements bei einer
Freigabe der Benutzung des elektrischen Geräts durch
die Berechtigungsüberprüfungsvorrichtung ist erfin-
dungsgemäß vorteilhafterweise vorgesehen, dass die
Nutzungssperranordnung einen elektro-mechanischen
Aktor zur Verlagerung des Eingriffselements aufweist,
so dass durch Betätigung des Aktors der Eingriff des Ein-
griffselements mit dem Sperrstück gelöst oder hergestellt
wird. Der elektro-mechanische Aktor wird von der
Berechtigungsüberprüfungsvorrichtung betätigt, so dass
nach einer Freigabe der Eingriff des Eingriffselements
mit dem Sperrstück gelöst wird und das Sperrstück aus
der Sperrstellung in die Offenstellung verlagert und die
Klappe des elektrischen Gerätes verschlossen werden
kann.
[0010] Um nach einer Benutzung des elektrischen Ge-
räts das Sperrstück in die Sperrstellung verlagern zu kön-
nen ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass das Sperr-
stück federbelastet an der Führungseinrichtung gelagert
ist. Dabei ist die Feder vorteilhafterweise so an der Füh-
rungseinrichtung angeordnet, dass das Sperrstück aus
der Offenstellung in die Sperrstellung durch die von der
Feder auf das Sperrstück ausgeübte Federkraft verlagert
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wird, wenn die Klappe des elektrischen Geräts geöffnet
wird.
[0011] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Nutzungssperranordnung ist vorgese-
hen, dass die Sperrvorrichtung eine mit der Berechti-
gungsüberprüfungsvorrichtung datenübertragend ver-
bundene Statusabfrageeinheit aufweist, die eine aktuelle
Position des Sperrstücks an die Berechtigungsüberprü-
fungsvorrichtung übermittelt. Auf diese Weise kann ein-
fach ein Benutzungsvorgang des elektrischen Gerätes
erkannt werden, indem beispielsweise überwacht wird,
ob das Sperrstück in die Offenstellung verlagert wurde
bzw. die Klappe des elektrischen Gerätes geschlossen
wurde.
[0012] Durch die Statusabfrageeinheit kann die aktu-
elle Position des Sperrstücks und somit des Betriebes
des elektrischen Gerätes von der Berechtigungsüberprü-
fungsvorrichtung abgefragt werden, so dass beispiels-
weise eine versehentliche Entrichtung einer Nutzungs-
gebühr während eines Betriebs des elektrischen Gerätes
nicht möglich ist.
[0013] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass es sich
bei der Statusabfrageeinheit um einen Positionsschalter
handelt. Der Positionsschalter kann beispielsweise in
Form eines mechanisch betätigbaren Schalters ausge-
staltet sein, der in der Offenstellung des Sperrstücks be-
tätigt wird und in der Sperrstellung freigegeben wird. Er-
findungsgemäß kann der Positionsschalter auch in Form
eines elektrischen Abstandssensors oder einer elektro-
nisch-optischen Lichtschranke ausgestaltet sein. Zweck-
mäßigerweise ist der Positionsschalter an der Führungs-
einrichtung festgelegt.
[0014] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Nut-
zungssperranordnung eine Stromunterbrechungsein-
richtung mit einem elektrischen Schalter aufweist, wobei
durch den Schalter der elektrische Stromkreis des elek-
trischen Gerätes bei einer geöffneten Klappe unterbro-
chen und bei einer verschlossenen Klappe wiederherge-
stellt werden kann. Eine Stromunterbrechungseinrich-
tung ermöglicht, dass das elektrische Gerät ohne eine
von der Berechtigungsüberprüfungsvorrichtung erteilte
Freigabe nicht versehentlich bei geöffneter Klappe ge-
startet werden kann. Die Stromunterbrechungseinrich-
tung kann beispielsweise bei einer Spülmaschine den
Strom zu einer Wasserpumpe unterbrechen, so dass ein
Spülvorgang ohne eine von der Berechtigungsüberprü-
fungsvorrichtung erteilte Freigabe nicht erfolgen kann.
[0015] Die Erfindung sieht vorteilhafterweise vor, dass
die Berechtigungsüberprüfungsvorrichtung eine Nut-
zungsgebühraufnahmeeinrichtung aufweist. Durch die
Nutzungsgebühraufnahmeeinrichtung werden zu ent-
richtende Nutzungsgebühren aufgenommen, wobei die
Nutzungsgebühraufnahmeeinrichtung beispielsweise
einen Münzen- und/oder Wertmarkenaufnehmer aufwei-
sen kann. Nach einer erfolgreichen Entrichtung der Nut-
zungsgebühr erfolgt die Freigabe der Sperrvorrichtung
durch die Berechtigungsüberprüfungsvorrichtung, so
dass das elektrische Gerät in Betrieb genommen werden

kann.
[0016] Vorteilhafterweise ist erfindungsgemäß vorge-
sehen, dass die Berechtigungsüberprüfungsvorrichtung
ein Magnetkarten- und/oder Mikrochipkarten-Lesegerät
aufweist. Durch das Magnetkarten- und/oder Mikrochip-
karten-Lesegerät kann eine Entrichtung der Nutzungs-
gebühr auf einfache Weise erfolgen und eine regelmä-
ßige Entnahme der eingezahlten Münzen- und/oder der
eingezahlten Wertmarken aus der Nutzungssperranord-
nung entfällt.
[0017] Die Erfindung betrifft auch ein elektrisches Ge-
rät mit einer Klappe und mit einer wie vorangehend be-
schriebenen Nutzungssperranordnung.
[0018] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
Sperrvorrichtung der Nutzungssperranordnung so an
dem elektrischen Gerät angeordnet ist, dass ein Ver-
schließen der Klappe in der Sperrstellung der Sperrvor-
richtung mechanisch verhindert ist. Die Sperrvorrichtung
kann beispielsweise an dem elektrischen Gerät derart
positioniert sein, dass das Sperrstück in der Sperrstel-
lung das Verschließen der Klappe und somit einen un-
berechtigten Betrieb des elektrischen Gerätes verhin-
dert. Wird der Betrieb des elektrischen Geräts von der
Berechtigungsüberprüfungsvorrichtung freigegeben, so
kann das Sperrstück in die Offenstellung verlagert wer-
den, wodurch die Klappe des elektrischen Geräts ver-
schlossen werden und das elektrische Gerät in Betrieb
genommen werden kann. Die Nutzungssperranordnung
mit einer solchen mechanischen Nutzungssperre kann
einfach und kostengünstig nachgerüstet werden. Ein
Eingriff in die Steuerung des elektrischen Geräts ist dabei
nicht erforderlich.
[0019] Vorteilhafterweise ist erfindungsgemäß vorge-
sehen, dass die Sperrvorrichtung an einer Außenseite
eines Gehäuses des elektrischen Geräts festgelegt ist.
Durch eine Anordnung der Sperrvorrichtung an der Au-
ßenseite des Gehäuses kann das elektrische Gerät auf
eine einfache Weise mit der Nutzungssperranordnung
nachgerüstet werden. Auch ein Abbau der Nutzungs-
sperranordnung ist ohne Mehraufwand und ohne Mehr-
kosten möglich.
[0020] Gemäß einer Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen elektrischen Gerätes ist vorteilhafterweise vor-
gesehen, dass die Sperrvorrichtung an der Außenseite
in einem Bereich der Klappe derart angeordnet ist, dass
die Sperrvorrichtung in der Sperrstellung mit der Klappe
in Eingriff steht, so dass ein Verschließen der Klappe
verhindert ist. Die Sperrvorrichtung kann beispielsweise
seitlich oder oberhalb an dem elektrischen Gerät ange-
ordnet sein und ein Verlängerungsstück aufweisen, das
an der Klappe des elektrischen Geräts festgelegt ist, so
dass das Sperrstück in der Sperrstellung mit dem Ver-
längerungsstück in Eingriff steht und ein Verschließen
der Klappe verhindert. Das Verlängerungsstück kann
beispielsweise an die Klappe angeschraubt sein.
[0021] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der erfin-
dungsgemäßen Nutzungssperranordnung und des erfin-
dungsgemäßen elektrischen Gerätes mit der erfindungs-
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gemäßen Nutzungssperranordnung werden anhand von
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsformen nä-
her erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematisch dargestellte Schnittansicht
einer Sperrvorrichtung mit einem in eine Sperr-
stellung verlagerten Sperrstück,

Fig. 2 eine schematisch dargestellte Schnittansicht
der in Fig. 1 dargestellten Sperrvorrichtung mit
dem in eine Offenstellung verlagerten Sperr-
stück,

Fig. 3 eine schematisch dargestellte Vorderansicht
einer Spülmaschine mit einer Nutzungssperra-
nordnung, die eine seitlich an einem Gehäuse
der Spülmaschine angeordnete Sperrvorrich-
tung aufweist,

Fig. 4 eine schematisch dargestellte Vorderansicht
einer Spülmaschine mit einer Nutzungssperra-
nordnung, die eine an einer Oberseite eines
Gehäuses der Spülmaschine angeordnete
Sperrvorrichtung aufweist,

Fig. 5 eine schematisch dargestellte seitliche Ansicht
einer Spülmaschine mit einer Nutzungssperra-
nordnung, die eine seitlich an einem Gehäuse
der Spülmaschine angeordnete Sperrvorrich-
tung aufweist, wobei ein Sperrstück in eine
Sperrstellung verlagert ist,

Fig. 6 eine schematisch dargestellte seitliche Ansicht
der in Fig. 5 dargestellten Spülmaschine, wobei
das Sperrstück in eine Offenstellung verlagert
ist,

Fig. 7 eine schematisch, teilweise geschnitten darge-
stellte Seitenansicht einer Spülmaschine mit ei-
ner Nutzungssperranordnung, die eine Sperr-
vorrichtung und eine Stromunterbrechungsvor-
richtung aufweist, wobei ein Sperrstück der
Sperrvorrichtung in eine Sperrstellung verla-
gert ist,

Fig. 8 eine schematisch, teilweise geschnitten darge-
stellte Schnittansicht der in Fig. 7 dargestellten
Spülmaschine, wobei das Sperrstück in eine
Offenstellung verlagert ist.

[0022] Fig. 1 zeigt eine schematisch dargestellte
Schnittansicht einer Sperrvorrichtung 1. Die Sperrvor-
richtung 1 ist in einer Sperrstellung dargestellt. In der
Sperrstellung steht ein Eingriffselement 2 mit einem
Sperrstück 3 in Eingriff und verhindert eine Verlagerung
des Sperrstücks 3 in eine Führungseinrichtung 4 und so-
mit ein Verschließen einer Klappe 5 eines elektrischen
Geräts 7.

[0023] An der Klappe 5 ist ein Verlängerungsstück 6
der Sperrvorrichtung 1 angeordnet, um die Klappe 5 des
elektrischen Gerätes 7 in Eingriff mit der Sperrvorrich-
tung 1 bringen zu können. In der Sperrstellung liegt das
Sperrstück 3 an dem Verlängerungsstück 6 an, so dass
die Klappe 5 mit der Sperrvorrichtung 1 ein Eingriff steht
und ein Verschließen der Klappe 5 wirkungsvoll verhin-
dert ist.
[0024] Die Führungseinrichtung 4 bildet ein Gehäuse
der Sperrvorrichtung 1, in dem das im Wesentlichen zy-
linderförmig bzw. bolzenförmig ausgestaltete Sperrstück
3 in eine Richtung verlagerbar ist. Das Sperrstück 3 ist
durch eine Feder 8 federbelastet in der Führungseinrich-
tung 4 gelagert. Mit Hilfe der Feder 8 wird das Sperrstück
3 aus einer Offenstellung in die Sperrstellung verlagert,
wenn die Klappe 5 geöffnet wird. In der dargestellten
Sperrstellung ist die Feder 8 entspannt.
[0025] Die Sperrvorrichtung 1 weist weiterhin eine Sta-
tusabfrageeinheit 9 in Form eines Positionsschalters 10
auf. Die Statusabfrageeinheit 9 ist mit einer nicht darge-
stellten Berechtigungsüberprüfungs-vorrichtung datenü-
bertragend verbunden und übermittelt die aktuelle Posi-
tion des Sperrstücks 4 an die Berechtigungsüberprü-
fungsvorrichtung. Weiterhin weist die Sperrvorrichtung 1
eine Stromunterbrechungsvorrichtung 11 auf, die in
Form eines Schalters ausgestaltet ist. In der dargestell-
ten Sperrstellung des Sperrstücks 3 ist der Stromkreis
des elektrischen Gerätes 7 unterbrochen, so dass kein
Betrieb des elektrischen Gerätes 7 möglich ist.
[0026] In der Sperrstellung steht das Eingriffselement
2 mit dem Sperrstück 3 in Eingriff und verhindert eine
Verlagerung des Sperrstücks 3 in die Offenstellung. Das
Eingriffselement 2 kann entgegen einer von einer nicht
dargestellten Feder aufgebrachten Federkraft durch ei-
nen elektro-mechanischen Aktor 12 betätigt werden und
der Eingriff mit dem Sperrstück 3 gelöst werden. An-
schließend kann das Sperrstück 3 z.B. durch Schließen
der Klappe 5 in die Offenstellung verlagert werden.
[0027] Fig. 2 zeigt eine schematisch dargestellte
Schnittansicht der in Fig. 1 dargestellten Sperrvorrich-
tung 1 in der Offenstellung. Das Eingriffselement 2 wurde
nach einer Freigabe durch die nicht dargestellte Berech-
tigungsüberprüfungsvorrichtung durch den elektro-me-
chanischen Aktor 12 verlagert, so dass das Eingriffsele-
ment 2 nicht länger in Eingriff mit dem Sperrstück 3 steht.
Anschließend konnte das Sperrstück 3 kann durch ein
Verschließen der Klappe 5 des elektrischen Gerätes 7
komplett in das durch die Führungseinrichtung 4 gebil-
dete Gehäuse verlagert werden.
[0028] Das in der Offenstellung befindliche Sperrstück
3 betätigt den Positionsschalter 10 und eine Positions-
änderung des Sperrstücks 3 wird an die nicht gezeigte
Berechtigungsüberprüfungsvorrichtung übermittelt.
Weiterhin betätigt das verlagerte Sperrstück 3 die
Stromunterbrechungsvorrichtung 11 und der in der
Schließstellung unterbrochene Stromkreis des elektri-
schen Geräts 7 wird geschlossen.
[0029] In der dargestellten Offenstellung ist die Feder
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8 gespannt, so dass nach einem Öffnen der Klappe 5
des elektrischen Gerätes 7 das Sperrstück 3 durch die
Feder 8 aus der Führungseinrichtung 4 in die Sperrstel-
lung verlagert wird und das ebenfalls federbelastete Ein-
griffselement 2 mit dem Sperrstück 3 in Eingriff gebracht
wird.
[0030] Fig. 3 zeigt eine schematisch dargestellte Vor-
deransicht einer Spülmaschine 13 mit einer Nutzungs-
sperranordnung 14. Die Nutzungssperranordnung 14
weist eine seitlich an der Spülmaschine 13 angeordnete
Sperrvorrichtung 1 und eine ebenfalls seitlich an der
Spülmaschine 13 angeordnete Berechtigungsüberprü-
fungsvorrichtung 15.
[0031] Die Sperrvorrichtung 1 verhindert ein Verschlie-
ßen der Klappe 5 der Spülmaschine 13, sodass die Klap-
pe 5 erst nach einer Freigabe durch die Berechtigungs-
überprüfungsvorrichtung 15 verschlossen werden kann
und ein Betrieb der Spülmaschine 13 möglich ist. An der
Klappe 5 der Spülmaschine 13 ist ein Verlängerungs-
stück 6 angeordnet, um die Sperrvorrichtung 1 mit der
Klappe 5 in Eingriff zu bringen.
[0032] Fig. 4 zeigt eine schematisch dargestellte Vor-
deransicht der Spülmaschine 13 mit der Nutzungssperr-
anordnung 14. Die Sperrvorrichtung 1 ist an einer Ober-
seite der Spülmaschine 13 angeordnet und die Berech-
tigungsüberprüfungsvorrichtung 15 ist seitlich an der
Spülmaschine 13 angeordnet.
[0033] Fig. 5 zeigt eine schematisch dargestellte seit-
liche Ansicht der Spülmaschine 13 mit der Nutzungs-
sperranordnung 14, wobei Sperrvorrichtung 1 seitlich an
der Spülmaschine 13 angeordnet ist. Das Sperrstück 3
ist in die Sperrstellung verlagert und steht mit der Klappe
5 der Spülmaschine 13 in Eingriff, so dass ein Verschlie-
ßen der Klappe 5 der Spülmaschine 13 verhindert ist.
[0034] Die Berechtigungsüberprüfungsvorrichtung 15
weist eine Nutzungsgebühraufnahmeeinrichtung 16 zu
einer Aufnahme von Münzen und Wertmarken auf sowie
ein Magnetkarten- und Mikrochipkarten-Lesegerät 17
auf.
[0035] Wird die Nutzungsgebühr an der Berechti-
gungsüberprüfungsvorrichtung 15 entrichtet, so kann
das Sperrstück 3 in die Offenstellung durch Verschließen
der Klappe 5 der Spülmaschine 13 verlagert werden. Ei-
ne entsprechende Abbildung der Spülmaschine 13 nach
einer Freigabe der Sperrvorrichtung 1 mit geschlossener
Klappe 5 ist in Fig. 6 schematisch dargestellt.
[0036] Fig. 7 zeigt eine schematisch, teilweise ge-
schnitten dargestellte Seitenansicht der Spülmaschine
13 mit der Stromunterbrechungsvorrichtung 11, wobei
das Sperrstück 3 in die Sperrstellung verlagert ist. In die-
sem Ausführungsbeispiel ist die Stromunterbrechungs-
vorrichtung 11 mit einer Wasserpumpe 18 der Spülma-
schine 13 verbunden, so dass ohne eine von der Berech-
tigungsüberprüfungsvorrichtung 15 erteilte Freigabe die
Klappe 5 der Spülmaschine 13 nicht geschlossen und
die Wasserpumpe 18 nicht versehentlich gestartet wer-
den kann.
[0037] Fig. 8 zeigt eine schematisch, teilweise ge-

schnitten dargestellte Schnittansicht der in Fig. 7 darge-
stellten Spülmaschine 13, wobei das Sperrstück 3 in eine
Offenstellung verlagert ist. Die Stromunterbrechungs-
vorrichtung 11 schließt in der Offenposition des Sperr-
stücks 3 den Stromkreis der Spülmaschine 13, so dass
die Wasserpumpe 18 gestartet werden kann.
[0038] Es ist auch möglich und erfindungsgemäß vor-
gesehen, dass die Stromunterbrechungsvorrichtung bei-
spielsweise in einem Bereich der Berechtigungsüberprü-
fungseinrichtung angeordnet ist und von der Stromkreis
einer elektrischen Maschine nach einer Freigabe durch
die Berechtigungsüberprüfungseinrichtung unabhängig
von einer Verlagerung der Sperrvorrichtung in die Offen-
stellung geschlossen wird bzw. unabhängig von einer
Verlagerung in die Sperrstellung unterbrochen wird.

Patentansprüche

1. Nutzungssperranordnung (14) für eine berechti-
gungsabhängige Freigabe eines Betriebs eines
elektrischen Geräts (7) mit einer Klappe (5), wobei
die Nutzungssperranordnung (14) eine Berechti-
gungsüberprüfungsvorrichtung (15) zur Überprü-
fung einer Berechtigung zu dem Betrieb des elektri-
schen Geräts (7) aufweist, dadurch gekennzeich-
net, dass die Nutzungssperranordnung (14) eine
Sperrvorrichtung (1) aufweist, wobei die Sperrvor-
richtung (1) eine Sperrstellung und eine Offenstel-
lung aufweist und wobei die Sperrvorrichtung (1) so
an dem elektrischen Gerät (7) anordnenbar ist, dass
die Sperrvorrichtung (1) in der Sperrstellung ein Ver-
schließen der Klappe (5) mechanisch verhindert.

2. Nutzungssperranordnung (14) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sperrvorrichtung
(1) eine Führungseinrichtung (4), ein an der Füh-
rungseinrichtung (4) gelagertes und relativ zu der
Führungseinrichtung (4) verlagerbares Sperrstück
(3) und ein mit dem Sperrstück (3) in Eingriff bring-
bares Eingriffselement (2) aufweist, wobei das
Sperrstück (3) in die Offenstellung und in die Sperr-
stellung verlagerbar ist und wobei das Eingriffsele-
ment (2) in der Sperrstellung mit dem Sperrstück (3)
in Eingriff steht, so dass das Sperrstück (3) in der
Sperrstellung festgelegt ist.

3. Nutzungssperranordnung (14) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Nutzungssperra-
nordnung (14) einen elektro-mechanischen Aktor
(12) zur Verlagerung des Eingriffselements (2) auf-
weist, so dass durch Betätigung des Aktors (12) der
Eingriff des Eingriffselements (2) mit dem Sperrstück
(3) gelöst oder hergestellt wird.

4. Nutzungssperranordnung (14) nach Anspruch 2
oder Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das Sperrstück (3) federbelastet an der Führungs-
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einrichtung (4) gelagert ist.

5. Nutzungssperranordnung (14) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Sperrvorrichtung (1) eine mit der
Berechtigungsüberprüfungsvorrichtung (15) daten-
übertragend verbundene Statusabfrageeinheit (9)
aufweist, die eine aktuelle Position des Sperrstücks
(3) an die Berechtigungsüberprüfungsvorrichtung
(15) übermittelt.

6. Nutzungssperranordnung (14) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass es sich bei der Sta-
tusabfrageeinheit um einen Positionsschalter han-
delt.

7. Nutzungssperranordnung (14) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Nutzungssperranordnung (14) eine
Stromunterbrechungseinrichtung (11) mit einem
elektrischen Schalter aufweist, wobei durch den
Schalter der elektrische Stromkreis des elektrischen
Gerätes (7) bei einer geöffneten Klappe (5) unter-
brochen und bei einer verschlossenen Klappe (5)
wiederhergestellt werden kann.

8. Nutzungssperranordnung (14) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Berechtigungsüberprüfungsvorrich-
tung (15) eine Nutzungsgebühraufnahmeeinrich-
tung (16) aufweist.

9. Nutzungssperranordnung (14) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Berechtigungsüberprüfungsvorrich-
tung (15) ein Magnetkarten- und/oder Mikrochipkar-
ten-Lesegerät (17) aufweist.

10. Elektrisches Gerät (7) mit einer Klappe (5) und mit
einer Nutzungssperranordnung (14) gemäß einem
der vorangehenden Ansprüche, wobei die Sperrvor-
richtung (1) der Nutzungssperranordnung (14) so an
dem elektrischen Gerät (7) angeordnet ist, dass ein
Verschließen der Klappe (5) in der Sperrstellung der
Sperrvorrichtung (1) mechanisch verhindert ist.

11. Elektrisches Gerät (7) nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sperrvorrichtung (1) an
einer Außenseite eines Gehäuses des elektrischen
Geräts (7) festgelegt ist.

12. Elektrisches Gerät (7) nach Anspruch 10 oder An-
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
Sperrvorrichtung (1) an der Außenseite in einem Be-
reich der Klappe (5) derart angeordnet ist, dass die
Sperrvorrichtung (1) in der Sperrstellung mit der
Klappe (5) in Eingriff steht, so dass ein Verschließen
der Klappe (5) verhindert ist.
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